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Veränderungen im Jugendhilfeausschuss  
 
 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Kreistag 14.11.2016 
zur Beschlussfassung       öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Herr Nicolai Henne wird als Nachfolger von Frau Ute Oberkampf-Bader wider-
ruflich zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses gewählt. 
 
 
III. Begründung 
 
Frau Ute Oberkampf-Bader wurde am 28. Juli 2014 vom Kreistag auf Vor-
schlag des Sozialtherapeutischen Vereins Holzgerlingen widerruflich zum 
stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses in 
die Gruppe der Frauen und Männer auf Vorschlag der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege gewählt (KT-Drucks. Nr. 116/2014/1). 
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Nachdem der Geschäftsbetrieb des Sozialtherapeutischen Vereins Holzgerlingen zum 
01.03.2016 auf den Träger Mutpol – Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V. übergegangen 
ist, wird auch von dieser Seite die Nachfolge für Frau Oberkampf-Bader vorgeschlagen, die 
sich ab Mai 2016 neuen Aufgaben widmet. 

 
Herr Nicolai Henne ist als Leiter von Mutpol – Region Böblingen in der Jugendhilfe erfahren. 

 
Für die nicht dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mitglieder gelten nach  
§ 2 Abs. 5 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG) die Vor-
schriften über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Kreistags entsprechend. Sie müs-
sen allerdings ihren Wohnsitz nicht im Landkreis haben. 
 
Mit der Wahl des neuen stellvertretenden Mitglieds endet auch die Mitgliedschaft von Frau 
Oberkampf-Bader im Jugendhilfeausschuss (§ 2 Abs. 6 LKJHG). 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen 
 
Der Beschluss hat keine finanziellen Auswirkungen.  
 
 

 
Roland Bernhard    
 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

